
 

2.1 

 

Rinderhaltung 

 

Blatt: 

 

 
SVLFG 

 

Gefährdungsbeurteilung 

gültig für: 

 

      Ausg. 01/13 
 

  

 

Schl.- 
 

Art der Gefährdung oder 
 

Risiko 
 

Maßnahmen 
 

Berat.- 

Nr. Belastung max. Ist (Erläuterungen siehe Rückseite) bedarf 
1 2 3 4 5 6 

 
1.4 

 
 
 

1.5 
 

3.2 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 

4.1 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 

8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treten, Stoßen und 
Angriffe durch Tiere 
(Bullen und Mutterkühe) 
 
Ausrutschen, Ausgleiten 
 
Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel 
 
 
 
 
Futtermittelstäube, 
Rinderhaare 
 
Zooanthroponosen 
 
 
 
Schimmelpilze 
 
 
 
 
Beleuchtung 
 
 

 
2 
3 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fangstand, Tierbehandlungsstand 
Sicherheitsschuhe 
Enthornung 
 
Sicherheitsschuhe 
 
Betriebsanweisung nach GefStoffV 
beachten 
Persönliche Schutzausrüstung 
 
 
 
Atemschutz, falls erforderlich 
 
 
Hygienevorschriften beachten, 
Betriebsanweisungen nach  
TRBA 230 beachten 
 
Kein verschimmeltes Futter,         
Heu oder Stroh verwenden 
Atemschutz, falls erforderlich   
 
 
Messung / Wartung 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum, Bearbeiter: 

 
 



 

2.1 

 

Rinderhaltung 

 

 

 

Schl.- Erläuterung der Maßnahmen 
 

Verant- 
 

Termin 
 

Über- 

Nr.  wortlicher Realisierung prüfung 

7 8 9 10 11 

 Rechtsvorschriften    

 GefStoffV 
BioStoffV 
ArbMedVV 
VSG 4.1 Tierhaltung 

   

 Weitere Maßnahmen    

 
1.4 

 
 
 
 
 

8.2 

 
- Räumliche Trennung zwischen Mensch und Tier 
- Technische Treibhilfen 
- Rettungsinseln, Fluchtmöglichkeit 
- mindestens 2 Personen 
- Abwehrhilfen 
 
Regelmäßige Wartung und Reinigung der Leuchten 
 

   

 Persönliche Schutzausrüstung    

 
   1.4 
   3.2 
    
   4.2 

 

 
Sicherheitsschuhe S 2 oder S 4 (DIN EN ISO 20345)   
Atemschutz gemäß Betriebsanweisung nach GefStoffV 
Staubschutzmaske FFP 2 oder Frischlufthelm,  
falls wegen Atemwegsbeschwerden erforderlich 

   

 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen     

3.2 
 

Futtermittelstäube: 
R = 2  Angebotsuntersuchung  (ArbMedVV)  
 

   

 Betriebsanweisungen     

 
3.2 

 
4.1 

 
 

 
Betriebsanweisungen und Gefahrstoffkataster nach 
GefStoffV, Unterweisung 
Betriebsanweisungen nach TRBA 230 
(können vom TAD bezogen werden) 

   

 Beratungsbedarf    

 
   3.2, 
   4.2 
   8.2 

 
 
 

   4.1 
   3.2, 
   4.2 

Technischer Aufsichtsdienst 

Atemschutz 
Arbeitsmedizinische  Vorsorgeuntersuchungen 
Risiko durch Messung feststellen 
Nennbeleuchtungsstärke 200 Lux 
 
Betriebsarzt 

Bei Erkrankungsverdacht sofort Arzt aufsuchen 
Allergische oder obstruktive Atemwegserkrankungen 
 

   

Bemerkungen:  Broschüre „Umgang mit Tieren” beachten, 
                              Broschüre „Staub“ beachten, 
                              TRBA 230 beachten 

 


